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Kriterien und Grundsätze zur Vergabepraxis des FLS 
 
Überarbeitet und in Kraft gesetzt an der Gesamtkommissionssitzung vom 04.06.2009, Ergänzun-
gen vom 11.09.2009, 17.03.2011, 28.09.2016 und 14.06.2018. Version 9.5.2019 
Vorbehalt: Die FLS-Kommission behält sich vor, den Inhalt jederzeit anzupassen.  
 
 

  

Projekte, die der FLS nicht unterstützen kann 
  

 Bei Gesuchseinreichung bereits realisierte oder in Realisierung stehende Projekte 

 Projekte ausserhalb der Schweiz 

 Projekte ohne direkten Bezug zur Erhaltung und Pflege traditioneller Kulturlandschaften  
(gemäss Art. 2 des Bundesbeschlusses über Finanzhilfen zur Erhaltung und Pflege naturnaher Kultur-
landschaften), d.h. Projekte ohne konkrete Pflege- und Aufwertungsmassnahmen. 

 Massnahmen, die aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder aufgrund von anderen Auflagen realisiert 
werden müssen 

 Projekte im Baugebiet (Bau- und Bauerwartungsland) 

 Massnahmen in Park- und Gartenanlagen, die nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind 

 Schindel- und Steinplattendächer bei Zweitwohnsitzen, Neubauten sowie neubauwertigen Umbauten 

 Denkmalpflegeprojekte (Gebäude), die nicht in Zusammenhang stehen mit einem integralen Pro-
jekt (1). 

 Massnahmen auf Alpen, die nicht mehr bewirtschaftet werden 

 Unterkünfte für Touristen, Wanderer, etc. 

 Wanderwege 

 Erschliessungs- und Forststrassen 

 Projekte zur Behebung von versicherbaren Elementarschäden (Schäden durch Lawinen, Erdrutsche, 
etc.) 

 Informations-, Bildungs- und Sensibilisierungsprojekte sowie Projekte der Öffentlichkeitsarbeit, die 
nicht in Zusammenhang stehen mit einem vom FLS bereits unterstützten, integralen Projekt (1).  
Nicht unterstützt werden zum Beispiel: Publikationen, Zeitschriften, Bücher, Videos, Filme, Ausstellun-
gen, Lehrpfade, Kultur- und Erlebniswege, Tagungen, Veranstaltungen und Anlässe jeglicher Art. 

 Forschungsprojekte 

 Behörden- und grundeigentümerverbindliche Planungen wie Landschaftskonzepte, Orts- und Regio-
nalplanungen, Richtpläne, etc. 

 
Für die Kommission 
Fonds Landschaft Schweiz:      Verena Diener, Präsidentin 

Anmerkung: 
(1) Ein integrales Projekt umfasst alle wichtigen Landschaftselemente des betreffenden Gebietes und enthält konkrete Aufwertungsmassnahmen 

zugunsten von Natur und Landschaft.  

Auszug 


